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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie viele Naturschutzgebiete (NSG gemäß § 23 Bundesnaturschutzgesetz 
[BNatSchG]) seit 2016 jährlich jeweils neu ausgewiesen und eingerichtet 
wurden (Anzahl, Aufzählung der Gebiete, Zuordnung zu Regierungspräsi-
dien und Fläche);

2.	�wie viele geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale (Gebiete ge-
mäß §§ 28 und 29 BNatSchG) seit 2016 jährlich jeweils neu ausgewiesen und 
eingerichtet wurden (Anzahl, Aufzählung der Gebiete, Zuordnung zu Regie-
rungspräsidien und Fläche);

3.	�in welchem Umfang seit 2016 jährlich Flächen vom Land erworben wurden, 
um sie unter Naturschutz zu stellen, bzw. um den Schutz der Natur auf diesen 
Flächen langfristig sicherzustellen (Aufführung bitte für die einzelnen Jahre);

4.	�in welchem Umfang seit 2016 jährlich Haushaltmittel verausgabt wurden, um 
Naturschutzflächen durch Erwerb zu sichern;

5.	�für wie viele Naturschutzgebiete im Land (Gebiete gemäß §§ 23, 28 und  
29 BNatSchG) seit 2016 der Schutzstatus aufgehoben wurde und aus jeweils 
welchem Grund;

6.	�in wie vielen Naturschutzgebieten gemäß §23 BNatSchG es landwirtschaftliche 
Flächen mit Bestandsschutz hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung gibt;

7.	�wie sich die Anzahl und Gesamtfläche der Flächen gemäß Ziffer 6 seit 2016 
entwickelt haben;

Antrag
der Abg. Gabriele Rolland u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Ausweisung von Naturschutzgebieten in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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  8.	�in welchem Umfang (Anzahl und Flächen) seit 2016 Flächen unter Schutz ge-
stellt wurden und/oder erworben wurden, um Flächen für den Biotopverbund 
zu sichern oder zu gewinnen;

  9.	�welchen flächenmäßigen Anteil an der Landesfläche die verschiedenen Ele-
mente des Biotopverbunds bis heute erreicht haben und wie sich dieser seit 
2016 entwickelt hat;

10.	�welche Waldfläche seit 2016 und bis 2024 (jährliche Angabe) als Bannwald 
oder als Schutzgebiet einer Kategorie des Naturschutzgesetzes so unter Schutz 
steht, dass keine forstliche Nutzung mehr stattfindet.

24.9.2025

Rolland, Steinhülb-Joos, Röderer, Storz, Weber SPD

B e g r ü n d u n g

Die Ausweisung von Schutzgebieten mit hohem Schutzstatus trägt maßgeblich 
zum Erhalt wichtiger Lebensräume für geschützte Tiere und Pflanzen bei. Viele 
bedrohte Tier-, Pilz- und Pflanzenarten benötigen Rückzugsräume, in denen ihre 
Lebensbedingungen nicht durch z. B. landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche, 
touristische oder bauliche Nutzung genommen oder verschlechtert werden.

Auch für einen effektiven Biotopverbund sind Schutzgebiete als Trittsteine un-
erlässlich. Alljährlich wurden im Landeshaushalt Finanzmittel für den Erwerb 
von Flächen zum Zweck des Naturschutzes eingestellt.

Deshalb wird um einen aktuellen Stand der Entwicklung in diesem Bereich ge-
beten.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2025 Nr. UM7-0141.5-60/33/4 nimmt das Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem Antrag wie 
folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie viele Naturschutzgebiete (NSG gemäß § 23 Bundesnaturschutzgesetz 
[BNatSchG]) seit 2016 jährlich jeweils neu ausgewiesen und eingerichtet 
wurden (Anzahl, Aufzählung der Gebiete, Zuordnung zu Regierungspräsidien 
und Fläche);

2.	�wie viele geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale (Gebiete ge-
mäß §§ 28 und 29 BNatSchG) seit 2016 jährlich jeweils neu ausgewiesen und 
eingerichtet wurden (Anzahl, Aufzählung der Gebiete, Zuordnung zu Regie-
rungspräsidien und Fläche);

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Zwischen 2016 und 2025 wurden insgesamt 21 Naturschutzgebiete (NSG) neu 
ausgewiesen, wie aus Anlage 1 ersichtlich ist. Zwischen 2016 und 2024 wur-
den insgesamt 27 Flächenhafte Naturdenkmale (FND) gemäß § 28 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) neu ausgewiesen (siehe Anlage 2). 

Im selben Zeitraum wurden insgesamt 200 Einzelnaturdenkmale gemäß § 28 
BNatSchG ausgewiesen (siehe Anlage 3). Einzelnaturdenkmalen – es handelt 
sich ganz überwiegend um markante Bäume – ist keine Fläche zugewiesen. 

Die Erklärung zum geschützten Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG liegt 
in der Zuständigkeit der Kommunen, der Landesregierung liegen hierzu keine 
Daten vor.

3.	�in welchem Umfang seit 2016 jährlich Flächen vom Land erworben wurden, 
um sie unter Naturschutz zu stellen, bzw. um den Schutz der Natur auf diesen 
Flächen langfristig sicherzustellen (Aufführung bitte für die einzelnen Jahre);

4.	�in welchem Umfang seit 2016 jährlich Haushaltmittel verausgabt wurden, um 
Naturschutzflächen durch Erwerb zu sichern;

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.

Der Grundstückserwerb und die hierfür eingesetzten Mittel für naturschutz- und 
klimawichtige Grundstücke ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

_____________________________________

*)	�Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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5.	�für wie viele Naturschutzgebiete im Land (Gebiete gemäß §§ 23, 28 und  
29 BNatSchG) seit 2016 der Schutzstatus aufgehoben wurde und aus jeweils 
welchem Grund;

Es wurden seit 2016 neun Naturschutzgebiete außer Kraft gesetzt. Sie sind jeweils 
in anderen Naturschutzgebieten aufgegangen. Änderungen an Naturdenkmalen 
sind für den angefragten Zeitraum nicht registriert. Zu geschützten Landschafts-
bestandteilen liegen der Landesregierung keine Daten vor.

6.	�in wie vielen Naturschutzgebieten gemäß §23 BNatSchG es landwirtschaftliche 
Flächen mit Bestandsschutz hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung gibt;

7.	�wie sich die Anzahl und Gesamtfläche der Flächen gemäß Ziffer 6 seit 2016 
entwickelt haben;

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

In Naturschutzgebieten hat in aller Regel die bis zur Ausweisung durchgeführte 
landwirtschaftliche Nutzung den schutzwürdigen Zustand geschaffen, weshalb 
die landwirtschaftliche Nutzung zumeist Bestandsschutz genießt, auch um den 
schützenswerten Naturzustand zu erhalten. Sofern relevant, wird der Bestands-
schutz der landwirtschaftlichen Nutzung in der jeweiligen Verordnung normiert. 
In welchem Umfang dies der Fall ist, hängt von den Gegebenheiten vor Ort im 
jeweiligen Schutzgebiet ab. Angaben darüber, in wie vielen der 1 049 Natur-
schutzgebiete der Bestandsschutz in der Verordnung aufgeführt ist, welchen Flä-
chenumfang die bestandsgeschützte landwirtschaftliche Nutzung im jeweiligen 
Naturschutzgebiet ausmacht und wie sich dieser seit 2016 verändert hat, liegen 
der Landesregierung nicht vor.

8.	�in welchem Umfang (Anzahl und Flächen) seit 2016 Flächen unter Schutz ge-
stellt wurden und/oder erworben wurden, um Flächen für den Biotopverbund 
zu sichern oder zu gewinnen;

Der Biotopverbund dient gemäß § 21 BNatSchG der dauerhaften Sicherung der 
Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstät-
ten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung 

 

 

Jahr 
Aus Mitteln 

Vermögen und 
Bau (FM) 

Aus Mitteln 
Naturschutzfonds 

Aus Mitteln 
Grundstock (FM) Summe 

 
Fläche 

[ha] 

Ausgaben 

[Euro] 

Fläche 

[ha] 

Ausgaben 

[Euro] 

Fläche 

[ha] 

Ausgaben 

[Euro] 

Fläche 

[ha] 

Ausgaben 

[Euro] 

2016 37,28 434.634 15,02 247.804 0 0 52,30   682.438 

2017 66,00 746.850 22,96 254.899 0 0 88,96 1.001.749 

2018 76,28 1.370.762 1,51 18.331 0 0 77,79 1.389.093 

2019 90,22 1.769.044 0 0 0 0 90,22 1.769.044 

2020 139,07 2.143.533 0,78 21.766 0 0 139,85 2.165.299 

2021 116,91 2.484.766 0,65 24.190 13,62 726.332 131,18 3.235.288 

2022 120,54 2.564.881 2,08 95.605 0 0 122,62 2.660.486 

2023 102,30 2.534.295 11,1 667.600 0 0 113,40 3.201.895 

2024 117,92 2.806.884 1,12 33.621 5,78 244.774 124,82 3.085.279 

Gesamt-
summe: 

866,52 16.855.649 

 

55,22 

 

1.363.816 

 

19,40 

 

971.106 

 

941,14 

 

19.190.571 
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und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll 
auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen. 
Er besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen. 
Bestandteile des Biotopverbunds sind Nationalparke und Nationale Naturmonu-
mente, Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, Biosphärengebiete oder Teile 
dieser Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG, sowie wei-
tere Flächen und Elemente, sofern sie fachlich geeignet sind.

Das Grundgerüst des Biotopverbunds sind die sogenannten Kernflächen. Als öko-
logisch wertvolle Lebensräume sind sie entscheidend für die Quellpopulationen 
von Tieren und Pflanzen und damit für das Überleben der Arten. Der Biotopver-
bund als Ganzes stellt keine eigene Schutzgebietskulisse dar. 

Die Schutzgebietskategorien wie NSG und FND tragen somit zum Ausbau und 
der langfristigen Sicherung des Biotopverbundes bei. Insbesondere wenn sie in 
den sogenannten Suchräumen des Biotopverbundes bzw. entlang oder innerhalb 
der landesweiten Biotopverbund-Offenlandachsen liegen (siehe Fachplan Landes-
weiter Biotopverbund [2014], https://pd.lubw.de/84948). Die Suchräume zeigen 
rechnerisch die kürzesten Verbindungen zwischen den Kernflächen und damit 
die möglichen Verbindungs- bzw. Ausbreitungsräume von Arten auf. Da Arten 
unterschiedlich mobil sind, wurden sie für Distanzen von 200, 500 und 1 000 
Metern zwischen den Kernflächen berechnet. Die übergeordneten Biotopverbund-
Offenlandachsen zeigen die Einbindung des landesweiten Biotopverbundes in den 
überregionalen und internationalen Biotopverbund auf. In der folgenden Tabelle 
sind Anzahl und Fläche der seit 2016 neu ausgewiesenen NSG bzw. FND in den 
Biotopverbund-Suchräumen und ihre Entfernung zu landesweiten Biotopverbund-
Offenlandachsen angegeben. Bezug für die Auswertungen ist der Fachplan Landes-
weiter Biotopverbund von 2012 (siehe https://pd.lubw.de/84948), da der angefragte 
Betrachtungszeitraum vor der Aktualisierung des Fachplans im Jahr 2020 liegt.

1 NSG: Gesamt-Anzahl = 21, Gesamtfläche = 3 188,6 ha
2 FND: Gesamt-Anzahl = 27, Gesamtfläche = 47,0 ha 

Von den seit 2016 neu ausgewiesenen NSG bzw. FND liegen insgesamt 63 % der 
NSG-Flächen und 73 % der FND-Flächen in den Suchräumen des Biotopverbun-
des. Neun der NSG und sieben der FND liegen zudem maximal in einem Abstand 
von 0 bis 1 000 Metern zu einer überregionalen Biotopverbundachse. Die seit 2016 
ausgewiesenen NSG und FND unterstützen somit den Biotopverbund und sichern 
langfristig dessen Kernflächen. 

Für die Trittsteine ist kein Flächenerwerb nötig. Der Biotopverbund profitiert 
hier von freiwilligen Maßnahmen, die auch nur zeitweise (z. B. im Rahmen vom 
Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl [FAKT] und der 
Landschaftspflegerichtlinie [LPR]) bestehen. Der Landesregierung liegen keine 
belastbaren Zahlen dazu vor, wie viele Flächen außerhalb der genannten Schutz-
kategorien durch die öffentliche Hand z. B. für die Umsetzung von Kompensa-
tionsmaßnahmen erworben wurden und nun den Biotopverbund dauerhaft unter-
stützen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswertung: Biotopverbund 
neu ausgewiesen seit 2016 

NSG1 FND² 

Anzahl: mit Flächenanteil innerhalb 1.000 m Suchraum 20 18 

Fläche [ha]: innerhalb Suchräumen bis 1.000 m 2.015,9 ha 34,3 ha 

Flächenanteil [%]: innerhalb Suchräumen bis 1.000 m 63 % 73 % 

Anzahl: max. 1.000 m von landesweiter Biotopverbund-
Offenlandachse entfernt 

9 7 
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9.	�welchen flächenmäßigen Anteil an der Landesfläche die verschiedenen Elemente 
des Biotopverbunds bis heute erreicht haben und wie sich dieser seit 2016 ent-
wickelt hat;

Die mit Stand 2023 ermittelte Biotopverbundfläche im Offenland in Baden-Würt-
temberg beträgt insgesamt ca. 252 000 Hektar. Dies entspricht einem Anteil von 
10,9 % an der Offenlandfläche des Landes. Die Biotopverbundfläche setzt sich 
aus ca. 232 000 Hektar Kernflächen (10,06 % der Offenlandfläche) und ca. 20 000 
Hektar Trittsteinflächen (0,88 % der Offenlandfläche) zusammen. Kernflächen 
sind ökologisch wertvolle Lebensräume, in denen Arten sich aufhalten, fortpflan-
zen und ausreichend Nahrung und Verstecke finden können. Damit die Arten 
diese Kernflächen erreichen können, sind Wegenetze mit Trittsteinen notwendig. 
Diese Trittsteine dienen als vorübergehende Zwischenstationen, die als Rastplatz, 
zur Nahrungsaufnahme oder als Versteck genutzt werden können.

Bei der Bilanzierung des Biotopverbunds im Jahr 2023 lag der Schwerpunkt auf 
dem Offenland. Die Flächen des „Biotopverbunds Gewässerlandschaften” befin-
den sich teilweise in Siedlungen, umfassen Auwaldbereiche und verlaufen entlang 
vieler kleiner Gewässerläufe im Wald. Bei der Auswertung des Biotopverbunds 
Offenland werden die Gewässerlandschaften daher derzeit nicht berücksichtigt.

Für die Vergangenheit liegen noch aussagekräftige Zahlen zum Biotopverbund 
für das Jahr 2020 vor. Da zuvor noch nicht alle Biotopdaten flächendeckend er-
fasst wurden und vorlagen, können für die Jahre davor keine verlässlichen Zahlen 
genannt werden. Für das Jahr 2020 wurden ca. 212 000 Hektar Biotopverbund-
Kernflächen (9,6 % der Offenlandfläche) ermittelt. 

10. �welche Waldfläche seit 2016 und bis 2024 (jährliche Angabe) als Bannwald 
oder als Schutzgebiet einer Kategorie des Naturschutzgesetzes so unter Schutz 
steht, dass keine forstliche Nutzung mehr stattfindet.

Waldflächen ohne (forst-)wirtschaftliche Nutzung werden als „dem Prozessschutz 
dienende Flächen“ zusammengefasst und beinhalten Bannwälder (§ 32 LWaldG), 
Biosphärengebiets-Kernzonen (§ 25 BNatSchG) und Nationalpark-Kernzonen  
(§ 24 BNatSchG). Dabei gibt es eine Überlagerung von Bannwäldern und Bio-
sphärengebiets-Kernzonen. Die Flächenanteile für Baden-Württemberg werden 
jährlich durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt im Bericht „Wäl-
der mit natürlicher Entwicklung“ bilanziert und veröffentlicht. Nachfolgende Ta-
belle zeigt die Entwicklung von 2016 bis 2024 auf.

Im Jahr 2017 fand eine Erweiterung der Kernzone im Biosphärengebiet Schwarz-
wald um 196 ha im Staatswald statt. Im Jahr 2018 fand keine Änderung der aus-
gewiesenen Flächen statt. Die geringen Flächenveränderungen in der Bilanz erge-
ben sich aus der Transformation der Geodaten. Im Jahr 2019 fand keine Änderung 
der Flächen statt. Im Jahr 2020 haben sich die Flächen durch die Erweiterung 
der Kernzonen des Nationalparks Schwarzwald um 1 825 ha Staatswald aufgrund  

 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Flächen-

zuwachs 

Bannwald in ha 5.674  5.674  5.670  5.669  5.669  5.669 5.853 5.853 5.893 219 

Biosphärengebiet-
Kernzone in ha 

2.779 2.779 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 -2 

Biosphärengebiet-
Kernzone und 
Bannwald in ha 

1.765 1.960 1.958 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 195 

Nationalpark-
Kernzone in ha 

3.271 3.271 3.217 3.271 5.096 5.096 5.156 5.156 5.156  1.885 
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des Beschlusses des Nationalparkrats erhöht. Im Jahr 2021 ergaben sich keine 
Flächenänderung. Im Jahr 2022 haben sich die Flächen durch eine Neuauswei-
sung eines Bannwaldes im Privatwald um eine Fläche von 184 ha vergrößert. Im 
Jahr 2023 fand keine Änderung der Flächen statt. Die Fläche der Bannwälder hat 
sich im Jahr 2024 um ca. 40 ha im Kommunalwald erhöht.

Walker
Ministerin für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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